
anderen begangen wurden und den verbrecherischen 
Erfolg herbeiführten.
Während insbesondere die Ministerialbürokratie des 
faschistischen Deutschlands und dabei vor allem die 
Rassen- und Germanisierungsspezialisten — wie der 
Verurteilte Globke — die scheinlegale Grundlage für 
diese Verbrechen lieferten und mit verbindlichen An
weisungen sowohl die zu verfolgenden Opfer als auch 
deren Entrechtung bestimmten, wurden die Opfer von 
anderen — wie Eichmann — zusammengetrieben, de
portiert und schließlich zum großen Teil in die Ver
nichtungslager gebracht, in deren größtem — in Ausch
witz — SS-Verbrecher wie der Angeklagte die letzten 
Maßnahmen zur massenweisen physischen Ausrottung 
dieser Opfer in Gang setzten.
Die Handlungen des Angeklagten waren ein entschei
dender Teil der massenweisen Tötung Deportierter 
oder anderer Häftlinge des Konzentrationslagers 
Auschwitz. Die Ausführung der Tötungsverbrechen 
konnte in diesem Ausmaß unmöglich durchgeführt 
werden, ohne daß auch hier jeweils größere, nach 
einem bestimmten Plan handelnde Gruppen von SS- 
Leuten zu dessen Durchführung eng zusammenwirk
ten und so gemeinschaftlich den verbrecherischen 
Erfolg herbeiführten. Der Angeklagte hat in seiner 
Funktion als SS-Arzt dabei in verschiedener Weise 
mitgewirkt.
Bei den Selektionen ankommender Transporte Depor
tierter an der Rampe war es seine Aufgabe bei der 
Durchführung der Verbrechen, zu bestimmen, welche 
dieser Menschen zur Ausbeutung durch Arbeit nützlich 
erschienen und weiche von ihnen durch das Giftgas 
Zyklon B zu töten waren. Die letzteren, deren Zahl zu
meist etwa zwei Drittel, teilweise aber einen noch 
größeren Teil der mit einem Transport ankommenden 
Menschen betraf, wurden unmittelbar nach- seiner Ent
scheidung von anderen SS-Verbrechern streng bewacht 
der jeweils für ihre Tötung vorgesehenen Gaskammer 
zugeführt. Nachdem diese geschlossen und verriegelt 
war, würde von den sog. SS-Desinfektoren schließlich 
das Giftgas zur Wirkung gebracht und die Tötung her
beigeführt. Diesem Ablauf sich zu entziehen war nahe
zu unmöglich, weil die teuflische und häufig perfekte 
Täuschung der Opfer von diesen entweder nicht oder 
zu spät erkannt wurde und die strenge Bewachung 
durch zahlreiche bewaffnete SS-Angehörige jeden Aus
bruchsversuch verhindert hätte. Die von dem Ange
klagten lediglich durch eine Handbewegung vorgenom- 
niene „Aussonderung“ der von ihm als nicht arbeits
fähig beurteilten Deportierten war daher in Wirklich
keit eine Entscheidung, durch welche der Angeklagte 
die Ermordung dieser Menschen bestimmte und gleich
zeitig den für die Ausführung vorgesehenen weiteren 
Ablauf des Verbrechens in Gang setzte.
Die „Selektionen an der Rampe“ sind daher ein not
wendiger und wesentlicher Tatbeitrag des Angeklag
ten zu diesen gemeinschaftlich mit anderen SS-Ange- 
hörigen begangenen Tötungen vieler Zehn tausender 
Deportierter, der ihn als Täter kennzeichnet. Diese 
Beurteilung trifft nicht nur auf die Selektionen zu, die 
er durch direkte persönliche Bezeichnung der auszu
sondernden und zu tötenden Personen vornahm, son
dern betrifft gleichermaßen auch die durch ihm unter
geordnete SS-Dienstgrade vorgenommene sog. Vor
selektion an der Rampe, durch welche Greise, Kinder, 
Krüppel und Mütter mit Kleinkindern herausgesucht 
und für den Gastod bestimmt wurden, um ihm die 
erforderliche schnelle Selektion der verbleibenden 
Deportierten zu ermöglichen. Diese Vorselektion lag 
in seinem Verantwortungsbereich. Die von ihr Betrof
fenen Wurden in Kolonnen an ihm vorbei zur Gas
kammer geführt. Er billigte die so getroffene Voraus
wahl und griff nur in Einzelfällen ein, wenn unter

den ihm unmittelbar persönlich Vorgeführten sich noch 
Deportierte befanden, die bei der Vorauswahl dem so
fortigen Gastod noch entgangen waren, obwohl sie als 
nicht arbeitsfähig von vornherein bestimmbar wafen. 
Das ergibt sich auch daraus, daß er einen fünfjährigen 
Knaben, der ihm zusammen mit seinem Vater zur Selek
tion vorgeführt wurde, zu den bei der Vorauswahl aus
gesonderten Deportierten und mit diesen zur Vergasung 
schickte.
Durch diese Selektionen ist der Angeklagte der Mit
wirkung bei der Ermordung von mindestens 55 000 
Deportierten schuldig.
Der rechtlichen Beurteilung der von dem Angeklagten 
an der „Rampe“ vorgenommenen Selektionen sind 
gleichzustellen seine Selektionen in den Häftlings
krankenblöcken, den Häftlingsunterkünften und aus 
ein- bzw. ausrückenden Arbeitskommandos der Häft
linge, soweit er-sie in Auschwitz I (Stammlager) und in 
Auschwitz III (Monowitz und Nebenlager) durchge
führt hat. Dabei wurden die von ihm als nicht mehr 
arbeitsfähig bezeichneten und damit zu tötenden Häft
linge fast ausnahmslos listenmäßig erfaßt, isoliert und 
unter strenger Bewachung ihrer Vernichtung zugeführt. 
Seine Entscheidung bedeutete für die von ihm Aus
gesonderten in aller Regel den Gastod. Im gleichen 
Sinne ist er strafrechtlich verantwortlich für die von 
den SS-Sanitätsdienstgraden insbesondere in den 
Außenlagern von Auschwitz III vorgenommenen Selek
tionen. Sie führten damit durch, was er ihnen übertra
gen und vorpraktiziert hatte und wie es ihrer gemein
samen Ideologie entsprach: Aussonderung und Ver
nichtung der nicht mehr Arbeitsfähigen. Er ist deshalb 
— unbeschadet der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
der die Selektion unmittelbar ausführenden SS-Sani- 
tätsdienstgrade — auch insoweit als Täter schuldig, und 
zwar unabhängig davon, ob er für die Selektionen 
detaillierte Richtlinien gab, ob seine Anweisung allge
mein gehalten war oder ob er den SS-Sanitätsdienstgra
den bei den Selektionen freie Hand ließ.
Seine Mitwirkung bei der Tötung von mindestens 5400 
Deportierten in der als Sauna getarnten Gaskammer^ 
in der Gaskammer des Krematoriums II und bei der 
Tötung des Häftlingssonderkommandos ist ebenfalls als 
gemeinschaftlich mit den anderen daran beteiligten SS- 
Angehörigen begangen zu beurteilen. Erst das Zusam
menwirken der die verschiedenen Aufgaben verwirk
lichenden SS-Angehörigen konnte bei diesen Massen
verbrechen den verbrecherischen Gesamterfolg herbei
führen. Ob sie den Häftlingstransport und die Selek
tionen absicherten, ob sie die für den Tod Bestimmten 
bewachten, um zu gewährleisten, daß sich keiner dem 
ihm zugedachten Schicksal entzog, ob sie die Türen der 
Gaskammer hinter den Menschen verschlossen, die 
Zyklon-B-Kristalle in die Gaskammer warfen, oder ob 
sie — wie der Angeklagte — als SS-Arzt darüber wach
ten, daß keiner der Mörder beim Umgang mit dem 
Gas während der Verbrechensausführung Schaden an 
Gesundheit oder Leben nahm — immer waren das not
wendige Teilhandlungen, die sich gegenseitig beding
ten und für den verbrecherischen Gesamterfolg unent
behrlich waren. Das zeigt sich, was die Beaufsichti
gung der „Desinfektoren“ durch den Angeklagten be
trifft, darin, daß diese Mitwirkung durch den jeweils 
diensthabenden SS-Arzt bereits in der Planung des or
ganisatorischen Ablaufs der Vergasung vorgesehen 
war, daß der ehemalige Kommandant des Konzentra
tionslagers Auschwitz, Höß, aus Anlaß von Vergif
tungserscheinungen, die bei einem dieser „Desinfekto
ren“ aufgetreten waren, in einem Sonderbefehl auf be
stehende und bei den Vergasungen zu beachtende 
Richtlinien sowie darauf hinwies, daß der Standort
arzt bei deren Nichtbeachtung die „Verantwortung für
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